






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wj. 

handelsrechtl. 
Ergebnis vor 
evtl. Gewinn-
Rückstellung 

(GuV) 

davon: 
Rückstellung 
Gebühren-
ausgleich 

handelsr. Ergebnis 
nach evtl. Gewinn-
Rückstellung (GuV) 

Verwendung 
Jahresgewinn 

(GuV) 

Behandlung 
Jahresverlust 

(GuV) 

kumulierter 
Gewinn- bzw. 
Verlustvortrag 

(GuV)               
ab 2015:  

Rückstellung 
Gebührenausgleich 

Stand 
Allgemeine 

Rücklage nach 
Ergebnis-

verwendung/-
behandlung 

Ergebnis 
KAG 

(Nachkalk.)  

Zinssatz 
KAG-

Nachkalk. 

kumulierter 
steuerl. 
Verlust-
vortrag 

        

a) Tilgung 
Verlustvortrag 

a) Tilgung aus 
Gewinnvortrag 

                   

    

        

b) Einstellung 
in Allg. 
Rücklage 

b) Ausgleich 
Gemeindehh. 

                  

    

        

c) Abführung 
an 
Gemeindeh. 

c) Vortrag 
neue 
Rechnung 

                

    

        

d) Vortrag auf 
neue 
Rechnung 

d) Entnahme 
Allg. Rücklage 

                 

    

                      

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR   EUR     

        
          

    

2009 -395.181,46   -395.181,46   c) 395.181,46 -506.811,35   -453.733,29     

2010 7.594,28   7.594,28 a) 7.594,28   -499.217,07   -39.663,21     

2011 226.110,47   226.110,47 a) 226.110,47 .. -273.106,60   172.982,92     

2012 179.867,22   179.867,22 a) 179.867,22 .. -93.239,38   125.118,80     

2013 31.127,21   31.127,21 a) 31.127,21 .. -62.112,17   -36.849,67     

2014 126.185,89   126.185,89 
a) 62.112,17;    
b) 64.073,72 .. 0   67.091,01     

2015 232.131,39 0,00 232.131,39 b) 232.131,39 .. 0   152.226,34     

2016 -37.727,63 0,00 -37.727,63       d) 37.727,63 0   -96.922,56     

2017 -147.402,79 0,00 -147.402,79       d) 147.402,79 0 1.637.068,50 -209.910,16 3,50 -161.213,00 

2018 73.001,75 0,00 73.001,75 b) 73.001,75 .. 0 1.710.070,25 10.339,16 3,50 -88.064,00 

2019 248.441,47 0,00 248.441,47 b) 248.441,47 .. 0 1.958.511,72 184.149,39 3,34 0,00 

Saldo 544.147,80 0,00 544.147,80         -125.171,27     

                      

2020 35.200,00   Wirtschaftsplan               

2021 92.400,00   
Entwurf 
Wirtschaftsplan               



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wj. 

handelsr. 
Ergebnis vor 

evtl. 
Gewinn-

Rückstellung 
(GuV) 

davon: 
Rückstellung 
Gebühren-

ausgl. 

handelsr. Ergebnis 
nach evtl. Gewinn-
Rückstellung (GuV) 

Verwendung 
Jahresgewinn 

(GuV) 

Behandlung 
Jahresverlust 

(GuV) 

kumulierter 
Gewinn- bzw. 
Verlustvortrag 
(GuV)                           
ab 2015:  
Rückstellung 
Gebührenausgleich 

Stand 
Allgemeine 

Rücklage nach 
Ergebnis-

verwendung/-
behandlung 

Ergebnis 
KAG 

(Nachkalk.)  

Zinssatz 
KAG-

Nachkalk. 

        

a) Tilgung 
Verlustvortrag 

a) Tilgung aus 
Gewinnvortrag 

..     

  

        

b) Einstellung 
in Allg. 
Rücklage 

b) Ausgleich 
Gemeindehh. 

..     

  

        

c) Abführung 
an 
Gemeindeh. 

c) Vortrag 
neue 
Rechnung 

..     

  

        

d) Vortrag auf 
neue 
Rechnung 

d) Entnahme 
Allg. Rücklage 

..     

  

                    

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR   EUR   

        
          

  

2009 121.974,06   121.974,06 
b) 72.000,00;    
d) 49.974,06 .. 95.604,19   66.171,33   

2010 453.990,21   453.990,21 
b) 77.000,00;    
d) 376.990,21 .. 472.594,40   392.863,13   

2011 -136.698,79   -136.698,79   a) 136.698,79 335.895,61   -204.990,05   

2012 -64.350,78   -64.350,78   a) 64.350,78 271.544,83   -120.195,71   

2013 51.669,78   51.669,78 b) 51.669,78 .. 271.544,83   -52.368,94   

2014 65.104,47   65.104,47 b) 65.104,47 .. 271.544,83   -54.182,28   

2015 298.420,24 187.997,56 110.422,68 b) 110.422,68 .. (187.997,56)* .. 181.494,19   

2016 266.951,59 177.491,79 89.459,80 b) 89.459,80 .. (365.489,35)* .. 182.588,00   

2017 150.254,82 105.987,05 44.267,77 b) 44.267,77 .. (471.476,40)* 1.154.676,43 113.496,87 3,50 

2018 147.074,94 90.551,56 56.523,38 b) 56.523,38 .. (562.027,96)* 1.211.199,81 74.488,58 3,50 

2019 -172.796,31 -230.030,26 57.233,95 b) 57.233,95 .. (331.997,70)* 1.268.433,76 -239.636,08 3,34 

Saldo 1.181.594,23 331.997,70 849.596,53         339.729,04 

                    

2020 22.600,00   Wirtschaftsplan             

2021 41.300,00   
Entwurf 
Wirtschaftsplan             















































Die Zuschüsse für Fraktionen in Höhe von 5.800 Euro sind nicht deckungsfähig (§ 20 Absatz 4 GemHVO).

Etat für Ortsbeiräte:
Die Mittel der Ortsbeiräte in Höhe von 16.000 Euro sind gemäß §13 GemHVO nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des
Budgets "Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung".
In der Kameralistik wurden die Kosten z. B.für Bauhofleistungen und Hallennutzung über das Aufwands- und Ausgabenkonto gebucht. In der Doppik werden diese
Kosten über die ILV abgebildet; dies entlastet das Aufwandskonto.

Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung:
Diese Mittel in Höhe von 1.000 Euro sind nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und
Verwaltungssteuerung" (§ 13 GemHVO).

Verfügungsmittel Bürgermeister:
Diese Mittel in Höhe von 1.500 Euro sind nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und
Verwaltungssteuerung" (§ 13 GemHVO).

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

Die Aufwendungen für den Ausländerbeirat in Höhe von 1.000 Euro betreffen primär den Sprachunterricht.











Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro bereitgestellt.

Für die Pflege der Homepage und die laufenden Kosten des "Mängelmelders" werden Mittel in Höhe von 1.600 Euro bereitgestellt.

Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 23.000 Euro bereitgestellt.  

Für die Miete für Mulitfunktionsgeräte (Druck- u. Kopierfunktion, scannen und faxen) werden Mittel in Höhe von 11.700 Euro bereitgestellt.



Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.

Für zentrale Schulungen, z. B. Vorgesetzten- und IT-Schulungen sowie Lehrgänge für Personalrat und Frauenbeauftragte wird mit Mitteln in Höhe von 3.000 Euro
geplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro für Führungskräfte-Seminare und 1.500 Euro für das duale Studium der Inspektoranwärterinnen bereitgestellt.

Zusätzlich zu der "Grundausstattung" in Höhe von 1.000 Euro werden für die Verwaltungssteuerung weitere Mittel in Höhe von 3.000 Euro in 2021 für eine Mitarbeiterin
für die "Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte" bereitgestellt.

Mittelbereitstellung für die Versicherungsbeiträge der beiden Elektrofahrzeuge.

Für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutz-Versicherung werden Mittel in Höhe von 29.500 Euro bereitgestellt.

Für die Mitgliedsbeiträge an den Hessischen Städte- und Gemeindebund und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement werden Mittel in Höhe
von 17.500 Euro zu Verfügung gestellt.

Für die Erstattung an die Stadt Taunusstein für die Zentrale Vergabeberatungsstelle im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit werden Mittel in Höhe von
20.000 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2020 für das Projekt "Behördenrufnummer 115" 500 Euro und ab dem Jahr 2023 60.000 Euro (0-Aufschaltung)
und 1.000 Euro für zusätzliche IKZ-Projekte zur Verfügung gestellt.











Für das Personalabrechnungsprogramm sowie die papierlose Archivierung der Personaldaten werden Mittel in Höhe von 16.300 Euro zur Verfügung gestellt.

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 1.900 Euro bereitgestellt.









Für die Anschaffung von Toner und Tinte werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt.

Mittelbereitstellung für die Wartungskosten von Frankiermaschine und Telefonanlage (bisher Produkt 111101).

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Projektes "IT-Sicherheit".

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch die ekom21 im Rahmen des Support-Vertrages werden Mittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden wegen geplanter Leistungsoptimierung Mittel in Höhe von 23.600 Euro zur Verfügung gestellt.

Mittelbereitstellung für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Prozessdesigner und -manager in 2021 und 2022, sowie die Schulung zum IT-Projektmanager/in für die
neue Mitarbeiterin bzw. den neuen Mitarbeiter in 2021.

Mittelbereitstellung für eine neu abzuschließende Cyber-Versicherung.

Mittelbereitstellung für die Mitgliedschaft im Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZ-CS).







In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für die Auflösung des KGRZ Wiesbaden in Höhe von 60.000 Euro gebildet. Mit Schreiben vom 4. Juli 2019 teilt das KGRZ
Wiesbaden mit, dass die Dienstherreneigenschaft durch die Stadt Wiesbaden übernommen wird (vgl. Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. August 2019). Es
wird mit Umlagezahlungen in Höhe von 6.400 Euro gerechnet. Nach dieser Berechnung wäre die Rückstellung im Jahr 2024 aufgebraucht. Mit der Veranschlagung bei
Sachkonto 5380000 wird die Aufwendung bei Sachkonto 7354900 ergebnisneutral gegengebucht. Die Umlagezahlungen belasten somit bis zum 31. Dezember 2023
lediglich den Finanzhaushalt. 

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5380000.













Für die Weiterentwicklung bei der Haushalts- und Finanzplanung und im Controlling werden Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.















Die Aufwendungen für die Kassen- und Rechungsprüfung errechnen sich wie folgt:
Prüfung Jahresrechnung            14.000 €
Unvermutete Kassenprüfungen   2.000 €
                                                    16.000 €



















Die Mieterlöse errechnen sich wie folgt:
Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)                                    16.500 €
Talstr. 25 (Mehrzweckgebäude)                                                               12.000 €
Idsteiner Str. 4 (Wohngebäude)                                                                 8.200 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)                                                            7.200 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)                         13.800 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)                                        7.100 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)                                     3.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)       500 €
                                                                                                                68.300 €

Die Energieaufwendungen errechnen sich wie folgt:
Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage)                                          3.700 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)                               3.100 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)                                                               1.300 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)                              5.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)                                           1.100 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)                                       5.100 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)      2.800 €
                                                                                                                   22.100 € 

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:
Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk und WC-Anlage)
- Allgemeine Bauunterhaltung                                    1.000 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude)
- Allgemeine Bauunterhaltung                                   1.500 €
- Fassadensanierung (anteilig)                                  30.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)
- Allgemeine Bauunterhaltung                                    1.000 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)
- Allgemeine Bauunterhaltung                                    1.000 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)
- Allgemeine Bauunterhaltung                                    1.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude)
- Allgemeine Bauunterhaltung                                    1.500 €
- Zuluftanlage Küche TASIMU                                   20.000 €
Verlegung Trafostation Bohnheck 14                        80.000 €
                                                                                137.000 €



Neben der Grundpauschale für die Heizkosten-Abrechnung in Höhe von 2.100 Euro werden weitere 19.900 Euro für die Datenerfassung Gebäudemanagement zur
Verfügung gestellt. 

Mittelbereitstellung für die Miete des Hausmeisterbüros Borngasse 2.

Neben einem Grundbetrag in Höhe von 5.000 Euro werden für die anteiligen Rechtsberatungskosten für die Contracting-Neuausschreibung weitere 2.000 Euro zur
Verfügung gestellt.













Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:
2021: 10.000 Euro für die Bundestags- und Kommunalwahl
2023: 3.000 Euro für die Landtagswahl
2024: 3.000 Euro für die Europawahl

Für die Softwarepflege für das Wahlprogramm werden Mittel in Höhe von 6.600 Euro bereitgestellt.

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Software-Schulung "Votemanager".







Für die Aufwendungen für den Standesamtsbezirk "Idsteiner Land" werden Mittel in Höhe von 30.000 € geplant.









Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 350.000 Euro gerechnet.

Für die Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash werden Mittel in Höhe von 20.600 Euro bereitgestellt.

Für die Anmietung der stationären Radargeräte werden Mittel in Höhe von 80.000 Euro bereitgestellt.





















Für die Standgebühren des Wochenmarktes werden Erlöse in Höhe von 5.500 Euro erwartet.













Für die Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Idstein bezüglich des gemeinsamen Löschverbandes Oberseelbach/Lenzhahn sind Erlöse in
Höhe von 3.500 Euro geplant.

Für die Energieaufwendungen sind folgende Mittel vorgesehen:
Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen      16.200 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen          12.600 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach            4.500 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach       4.700 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach          3.400 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn              2.600 €
Feuerwehrräume Engenhahn                     1.000 €
                                                                 45.000 €



Für die Arbeitskleidung der Feuerwehren werden Mittel in Höhe von 35.000 Euro bereitgestellt.

Die Mittel in Höhe von 83.000 Euro verteilen sich wie folgt:
Dienstaufwandsentschädigung      43.000 €
Wertschätzungspunktesystem       37.000 €
Verdienstausfallentschädigung       3.000 €
Des Weiteren werden auf der Grundlage des "Konzeptes zur Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr Niedernhausen" folgende Mittel bereitgestellt:
Imagewerbung                                   500 Euro (Sachkonto 6861000)

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:
1. Niedernhausen
 1.1. Allgemeine Bauunterhaltung     2.000 €
  1.2. Austausch Dachflächenfenster  8.000 €
2. Königshofen
 2.1. Allgemeine Bauunterhaltung     2.000 €
3. Oberjosbach
 3.1. Allgemeine Bauunterhaltung     2.000 €
4. Niederseelbach
 4.1. Allgemeine Bauunterhaltung     2.000 €
 4.2. Elektronisches Schließsystem     3.000 €
 4.3. Bodenbelag Umkleide               3.500 €
 4.4. Zwischentür Halle/Flur              3.500 €
5. Oberseelbach
 5.1. Allgemeine Bauunterhaltung     2.000 €
  5.2. Erweiterung Pflaster Ausfahrt   8.000 €
6. Engenhahn
 6.1. Allgemeine Bauunterhaltung     2.000 €
                                                        38.000 €

Die Mittel werden für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule, Führungslehrgänge, Grundlehrgänge und Ähnliches bereitgestellt.

















Abschreibung der Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Theißtalschule (1990 bis 1999), der Dreifeld-Sporthalle und der Mensa in der Theißtalschule.

Für die Fremdsprachenförderung (früher Comenius-Programm) der Theißtalschule wird ein Zuschuss von 10.000 € geplant.

















Für die Lizenzgebühren für das EDV-Programm der Gemeindebücherei werden Mittel in Höhe von 2.300 Euro bereitgestellt.

M;ittelbereitstellung für die "Onleihe".







Zuschuss aus den Mitteln der Ländlichen Regionalentwicklung für die Region Taunus (LEADER) für die Sanierung des Ofens im Backes Oberseelbach (vgl. Sachkonto
6161000).

Zusätzlich werden für die Sanierung des Ofens im Backes Oberseelbach 40.000 Euro und für den Neuanstrich der Fassade 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.



Für Kerb, Volkstrauertag etc. werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Für Weinfest, Apfelwein- und Weihnachtsmarkt werden Aufwendungen in Höhe von 23.000 Euro geplant.

Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen.













Für Senioren-Frühlingsfest, -Adventsfeiern, -Theaterfahrten wird der Grundbetrag auf nunmehr 10.000 Euro festgesetzt.

Für die Seniorenvereinigungen werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.







Landeszuwendung für Material und den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonten 6063000 und 6131000).

Mittelbereitstellung für Material für die Betreuung der Flüchtlinge durch den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonto 5410300).

Mittelbereitstellung für den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonto 5410300).   

Mittelbereitstellung für die Anmietung einer Garage und einer Scheune für den "Fluchtpunkt".

Unter anderem Mittelbereitstellung für den Zuschuss an den "Fluchtpunkt" für Sprachunterricht u. ä. für Flüchtlinge in Höhe von 5.800 €.





















Neben der allgemeinen Vereinsförderung werden aus vertraglich vereinbarter Verpflichtung Mittel in Höhe von 5.000 Euro für Stromkostenzuschüsse (Flutlicht) für den
SV 1913 Niedernhausen und den SV 1951 Niederseelbach bereitgestellt.









Für die Abschreibung des Investitionszuschusses an die KWB aus dem Jahr 2007 für den sozialen Wohnungsbau in Niedernhausen werden Mittel in Höhe von 1.400 €
eingeplant.

Für die Fehlbelegungsabgabe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Taunusstein werden Mittel in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung
gestellt.















Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 460.000 Euro festgesetzt.



Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:
Grundpauschale                                                         622.800 €
Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan    122.700 €
Schwerpunkt Kindertagesstätten                                 33.000 €
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr           775.100 €
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz  155.400 €
Förderung Fachberatung                                               5.500 €
Integrationsförderung                                                 10.300 €
                                                                               1.724.800 €

Die Aufwendungen für zwei Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen. Es wird mit Erträgen in Höhe
von 37.400 Euro gerechnet.

Zuschuss des Landes Hessen für die Errichtung der Kinderkrippe Oberjosbach.

Für Energieaufwendungen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
Kindertagesstätte Ahornstraße      14.800 €•
Kinderkrippe Schatzinsel                  9.500 €•
Kindertagesstätte Schäfersberg     13.300 €•
Kindertagesstätte Königshofen        7.700 €•
Kindertagesstätte Oberjosbach        8.000 €•
Kindertagesstätte Engenhahn        10.000 €•
Kindertagesstätte Niederseelbach   8.800 €•
                                                       72.100 €•

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung an ca. sechs ehrenamtliche Helferinnen bzw. Helfer in den Kindertageseinrichtungen.

Mittelbereitstellung für die Kolleginnen und Kollegen im Freiwilligen Sozialen Jahr, die über die Volunta gGmbH (Deutsches Rotes Kreuz) den Kindertagesstätten zur
Verfügung gestellt werden.  



Für die Bauunterhaltung in den Kindertagesstätten wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet:
1. Kindertagesstätte Ahornstraße
   - Allgemeine Bauunterhaltung                         5.000 €
2. Kindertagesstätte Schäfersberg
    - Allgemeine Bauunterhaltung                        5.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen
    - Allgemeine Bauunterhaltung                        5.000 €
   - Maler- und Bodenbelagsarbeiten                40.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach
   - Allgemeine Bauunterhaltung                         5.000 €
   - Elektronische Schließanlage                          7.000 €
   - Sanierung Sanitärbereich                            60.000 €
   - Errichtung Kinderkrippe                            330.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn
   - Allgemeine Bauunterhaltung                        5.000 €
   - Schallschutz Rollenspielraum                       4.000 €
   - Fassadensanierung (anteilig)                    180.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach
   - Allgemeine Bauunterhaltung                        5.000 €
   - Schallschutz + Malerarbeiten DG               10.000 €
   - Malerarbeiten Foyer                                     5.000 €
   - Austausch Dachflächenfenster                     8.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel
   - Allgemeine Bauunterhaltung                         3.000 €
                                                                        677.000 €
Folgende Mittel werden zusätzlich zu der allgemeinen Bauunterhaltung in den Finanzplan aufgenommen:
2022: 40.000 Euro Schlussarbeiten Kinderkrippe Oberjosbach
2022: 40.000 Euro Maler- und Bodenbelagsarbeiten KiTa Oberjosbach

Für die Neuerstellung der Flucht- und Rettungswegepläne werden in 2021 Mittel in Höhe von 5.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mittelbereitstellung für die Außendarstellung der Kindertagesstätten (z. B. Flyer über die Einrichtung u. ä.).

Für die geforderten Fortbildungen des Landes Hessen zur Zuschusserteilung nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan ("BEP-Pauschale") in den
Kindertageseinrichtungen, die Fortbildung der Leitungen und die U3-Zertifizierung des pädagogischen Fachpersonals in den Krippen, sowie die Fortbildungen für die
Praxisanleiter, werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Ausbildung zu begabten pädagogischen
Fachkräften bereitgestellt. Teilweise mussten Fortbildungen aus dem Jahr 2020 auf Grund von Corona verschoben werden.

Mittelbereitstellung für ca. 50 Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden.









Neben der pauschalen Förderung in Höhe von 300.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Niedernhausen mit 10.000 Euro an dem Einbau einer neuen Heizungsanlage für
die katholische Kindertagesstätte St. Josef.

Es sind folgende Zuschüsse geplant:
Kindertagesstätte TASIMU                     266.100 €
Kinderkrippe TASIMU                             261.800 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach      100.000 €
Tagespflegeeltern                                    50.000 €











Für die Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze werden in 2020 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
Vergabe Grünpflege                                12.000 €
Sandreinigung                                           6.000 €
Erneuerung Fallschutz                               4.000 €
Austausch Spielgeräte                             15.000 €
Generalinspektion                                     2.000 €
Allgemeine Unterhaltung                         3.000 €
                                                                42.000 €







Seit der Neuordnung der Organisation des Grillplatzes Jacobipark in Königshofen in 2017 werden hier zusätzliche Erlöse erwartet. Im Gegenzug soll die Betreuung und
Unterhaltung durch Ehrenamtliche durchgeführt werden, da sich kein Verein für diese Tätigkeiten zur Verfügung stellte (siehe auch Sachkonto 6131000).

Für die Unterhaltung der Grün-, Park- und Freizeitanlagen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
Allgemeine Unterhaltung                 2.000 €
Vergabe Grünpflege                       10.000 €
Ersatz/Reparatur Bänke                    5.000 €
Baumpflege, Fällungen, Kontrolle    5.000 €
                                                       22.000 €







Für die Unterhaltung in der Natur- und Landschaftspflege werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
Pflege aus Jagdpachterlösen Oberjosbach                           2.000 €
Pflege aus Jagdpachterlösen Engenhahn                             3.000 €
Pflege der Ausgleichsflächen                                                1.000 €
Ausgleichsmaßnahme B-Plan Schäfersberg 4. Änderung   40.000 €
Bekämpfung Neophyten                                                      1.000 €
                                                                                            47.000 €

Mittelbereitstellung für:
Vertrag Pflege Streuobst          3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume    1.000 €







Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 Euro werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt:
2021: Weg zum Forsthaus Oberjosbach                                                 40.000 €
2022: Pfingstweidweg Oberjosbach 1. Bauabschnitt                              50.000 €

Für jährliche Pflanzarbeiten werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt.

Auf Grund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen werden die Beförsterungskosten des Kommunalwaldes schrittweise angehoben. Dies bedeutet jährliche
Kostensteigerungen bis zur Kostendeckung im Jahr 2025.













Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV 1951 Niederseelbach die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze Niedernhausen und
Niederseelbach.















Zuschuss in Höhe von 25 % aus dem SWIM-Programm des Landes Hessen für die Sanierung des Waldschwimmbades.

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Waldschwimmbad werden wie folgt geplant:
- Sanierung Waldschwimmbad                                        100.000 €
- neue Mess-, Steuer- und Regeltechnik                           20.000 €
- Terassenplatten Tischtennis                                              1.600 €
- Rasenbewässerungssystem                                               5.000 €
- Allgmeine Bauunterhaltung                                            30.000 €
                                                                                          156.600 €
Für die Sanierung der Beckenköpfe im Nichtschwimmer- und Kombibecken werden ab dem Jahr 2021 insgesamt 2,1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Mittelbereitstellung für die anteiligen Kosten bei der Ausschreibung des Wärmelieferungsvertrages.













Mittelbereitstellung für folgende Bebauungspläne:
Diverse B-Plan-Änderungen und Vorplanungen   15.000 €
Frankfurter Str. II (Bebauungsplan)                        25.000 €
Hundskirch                                                             20.000 €
Bahnhofsumfeld                                                     20.000 €

Neben einem jährlichen Grundbetrag in Höhe von 10.000 Euro werden in den Jahren 2021 bis 2023 zusätzliche Mittel für Rechtsberatung, Messungen und Klagen im
Rahmen des Ultranet-Verfahrens bereitgestellt.









Kostenbeteiligung der Gemeindewerke und des Wasserbeschaffungsverbandes Niedernhausen/Naurod an der Liegenschaftskarte.

Für eventuelle Streitverfahren, z. B. in Miet- und Grundstücksangelegenheiten, bei Verkehrswertgutachten u. ä. werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:
Frankfurter Str. II (2021+2022):          60.000 €
Abmarkung Farnwiese (2024):           30.000 €
Sonstiges (2023+2024):                     10.000 €













Für die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlagen auf der Trauerhalle Königshofen und auf dem Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach wird mit Erlösen in Höhe
von 4.000 € gerechnet.

Für die Avalprovision aus der Bürgschaft mit der BERT wird mit Erlösen in Höhe von 8.000 Euro gerechnet.













Auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rheingau-Taunus-Kreises werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen
durch den EAW erstattet.

Mittelbereitstellung für die Erweiterung der Grünschnitt-Sammelstelle Waldstraße in Königshofen.

Mittelbereitstellung für die Miete der Abfallcontainer auf dem Bauhof.   

Mittelbereitstellung für Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Vermeidung von Einweggeschirr bei Veranstaltungen".







Mittelbereitstellung für den Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen. 

Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Umweltlehrpfade (Geopfad, Walderlebnispfad, Vogellehrpfad).

Mittelbereitstellung für die Förderung im Rahmen der Richtlinie "Solarenergie".

































Veranschlagung für einen Zuschuss des Landes Hessen für das Radwegekonzept (siehe auch Sachkonto 6779000).

Veranschlagung für die Auflösung der Zuweisungen für die Verkehrswege.

Veranschlagung für die Auflösung der Anliegerbeiträge für die Verkehrswege.

Für den Austausch abgängiger Schilder und Verkehrseinrichtungen werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt.

Für Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 560.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 3.000 €für Werbetafeln zur Bewerbung des
Wochenmarktes an der L 3026 zur Verfügung gestellt.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anstricharbeiten und sonstige Reparturen) werden Mittel in Höhe von 75.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Für Brückenunterhaltung wird mit dem folgenden Mitteleinsatz gerechnet: 
- Brückenhauptprüfungen                                           15.000 €
- Erneuerung Brücke Autal                                          40.000 €
- allgemeine Unterhaltung                                            5.000 €
                                                                                    60.000 €
Weitere zusätzliche Mittel werden ab 2024 für die Sanierung der Brücke Oberjosbacher Straße bereitgestellt.

Für die laufenden Kosten des Straßenkatasters werden Mittel in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden für die Erfassung der Zustandsdaten und
Fortschreibung der Investitionspläne weitere Mittel bereitgestellt.

Mittelbereitstellung für das Radwegekonzept.























2022-2024: Bundes- bzw. Landeszuwendung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen   

Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung der Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses.

Für die Wartung der Parkscheinautomaten wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 Euro gerechnet.

Für den barrierefreien Umbau aller Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden in den Jahren 2022 bis 2024 Insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung gestellt (vgl. auch
Sachkonten 5410200).

Mittelbereitstellung für die Pacht für den weiteren P+R-Platz.

Mittelbereitstellung für ein Konzept zur Herstellung barrierefreier Bushaltenstellen bzw. des ZOB.

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.   

Für die Linie 22 werden Mittel in Höhe von 276.000 Euro zur Verfügung gestellt.













Für die Grabenpflege und Reinigung der Durchlässe mit einem Mitteleinsatz von 7.000 Euro gerechnet.















Die Einzahlungen für "Grabnutzungsrechten" sind mit Einführung der Doppik nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu passivieren und ertragswirksam
aufzulösen. Dabei wird ein durchschnittliches Belegungsrecht von 25 Jahren angesetzt.

Für die allgemeine Bauunterhaltung auf den Friedhöfen wird mit einem Mitteleinsatz in Höhe von 1.000 Euro gerechnet. Zusätzlich werden folgende Mittel bereitgestellt:
2021: 65.000 Euro für die Dachsanierung der Trauerhalle Königshofen und 3.000 Euro für den Anstrich der Fenster in der Trauerhalle Niedernhausen
2022: 3.000 Euro für den Fassadenanstrich an der Trauerhalle Oberseelbach und 2.000 Euro für den Holzanstrich am Dachüberstand der Trauerhalle Niedernhausen
2024: 15.000 Euro für den Holzanstrich am Vordach der Trauerhalle Engenhahn und 40.000 Euro  für den Fassadenanstrich an der Trauerhalle Niedernhausen

Für die Außenunterhaltung auf den Friedhöfen wird mit folgendem Mitteleinsatz gerechnet:
Vergabe Grünpflege                                       17.000 €
Abräumen von Gräbern                                    4.000 €
Prüfung Standsicherheit Grabmale                  1.000 €
Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen  3.000 €
                                                                       25.000 €











Für den Mitgliedsbeitrag für den "Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Untertaunus" werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung gestellt. Seitens
des Gemeindevorstandes wird empfohlen, die Mitgliedschaft aufrecht zu erhalten.













Für die Miet- und Pachteinnahmen der Weinwirtschaft Oberseelbach, der Bauernstube Oberjosbach, der Wohnungen in der Autalhalle Niedernhausen, im
Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagenwerden Erlöse in Höhe von 35.700 Euro erwartet.

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
- Autalhalle                                               26.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach      6.300 €
- Bürgerhaus Engenhahn                           6.900 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach    3.900 €
- Alte Schule Königshofen                         1.300 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach            1.900 €
                                                                 46.300 €

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:
- Autalhalle                                             28.100 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach   19.100 €
- Bürgerhaus Engenhahn                          4.300 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach  6.600 €
- Alte Schule Königshofen                        3.300 €
                                                                61.400 €

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:
- Autalhalle                                                   6.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach         3.700 €
- Bürgerhaus Engenhahn                                800 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach     3.000 €
- Alte Schule Königshofen                            2.400 €
                                                                   15.900 €



Für die Bauunterhaltung bei den Gemeindehallen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
1. Autalhalle Niedernhausen
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung                                   5.000 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung                                  2.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung                                     500 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung                                   1.500 €
4.2. Malerarbeiten, restliche Fenster, Fassade              73.000 €
5. Alte Schule Königshofen
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung                                   2.000 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung                                   5.000 €
6.2 Brandschutzmaßnahmen                                        12.500 €
                                                                                   101.500 €
Für die Generalsanierung der Lenzenberghalle werden 2024 Mittel in Höhe von 125 T€ (Anteil der Gemeinde an den Planungskosten) bereitgestellt.

Mittelbereitstellung für anteilige Beratungsleistungen im Zuge der Contracting-Ausschreibung .

Für die gegebenenfalls anfallende Umsatzsteuernachzahlung für die kostenfreie Bereitstellung der Hallen (unentgeltliche Wertabgabe) werden Mittel in Höhe von
50.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Die unentgeltlichen Nutzungen der Gemeindehallen werden über eine ILV-Position (Erlöse) abgebildet. Die Gegenbuchung (ILV-Kosten) erfolgt bei folgenden Produkten:
1110/01 "Betreuung der kommunalen Organe" (Ortsbeiräte, Fraktionen)    10.500 €
1210/01 "Durchführung von Wahlen, Statistik"                                               3.000 €
5731/01 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"                            500 €
1260/01 "Aufgaben des Brandschutzes"                                                         1.500 €
2180/01 "Leistungen für Schulen"                                                                  35.000 €
2810/01 "Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege"                       45.000 €
3517/01 "Leistungen für Senioren"                                                                  8.000 €
3517/02 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"                          4.000 €
3625/01 "Leistungen für Jugendarbeit"                                                              500 €
4210/01 "Leistungen zur Förderung des Sports"                                          180.000 €
3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"                 1.000 €
                                                                                                                       289.000 €































Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches basiert auf der Trendberechnung des Städte- und Gemeindebundes vom 31. August 2020.

Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf der Berechnung des Hessischen Ministeriums der
Finanzen vom 14. September 2020.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 560 %.

Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2021 bis 2024 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2021 bis 2024 von einem Vervielfältiger in Höhe von 35,00 % ausgegangen.









 

































 

























Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2020  1.915.862,80 EUR. 
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2020  389.007,47 EUR. 
Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2020  106.325,05 EUR. 

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2020  2.411.195,32 EUR. 







Hinweis: Antrag zum HHP 2020 am 04.12.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen: 
........die Straßenbeitragssatzung vom 03.07.2013 wird mit Wirkung zum 01.01.2020 aufgehoben........der Gemeindevorstand 
wird gebeten, eine entsprechende Aufhebungssatzung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vorzulegen.......... 



BBitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.









Anmerkungen: 
Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 
sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 
Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind 
jeweils die absoluten Beträge vor internen 
Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 
internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 
anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: 
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 
Haushaltsansatz zu setzen. 
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 
Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 
vorzunehmen, 
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 
für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. 
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vorzunehmen, 
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für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. 
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Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. 





 









































Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Wasservolumens stellt sich wie folgt dar:

 Wirtschaftsjahr 2017:      636.072 m³
      Wirtschaftsjahr 2018:      654.571 m³
      Wirtschaftsjahr 2019:      671.554 m³
      Wirtschaftsjahr 2020:      660.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021
Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:
Gebührenpflichtiges Wasservolumen ca. 665.100 m³ (Basis VZ 30.06.2020) x 3,14 EUR = 2.088.414 EUR + rd. 101.600 EUR Zählergebühr = rd. 2.190.000 EUR

Siehe hierzu Erläuterung im Erfolgsplan Abwasserbeseitigung zu Kto. 5464100 !
Im Teilbetrieb Wasserversorgung werden die Ertragszuschüsse (Erstattung der Kosten für die Schaffung von neuen Wasserhausanschlüssen, Wasserbeiträge und
Zuweisungen) - im Gegensatz zum Teilbetrieb Abwasserbeseitigung - ab dem Wirtschaftsjahr 2003 nicht mehr passiviert, sondern von den Anschaffungs- und
Herstellungskosten in Abzug gebracht. Andernfalls würden diese Erträge der Steuerpflicht unterliegen (Schreiben des BMdF an die Obersten Finanzbehörden der Länder
vom 27.05.2003).

Der Wasserbezug vom WBV Niedernhausen/Naurod hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



     Wasserbezug 2017:      606.851 m³
      Wasserbezug 2018:       569.572 m³
      Wasserbezug 2019:       587.606 m³
      Wasserbezug 2020:       675.000 m³ (Plan)

Der Planansatz für das Wj. 2020 basiert auf einem zu hohen Ergebnis 2018 (vormals 672.736 m³), das auf einen Hinterlegungsfehler im DV-Programm zurückzuführen ist.
Für den Zeitraum 12/2017 bis 11/2019 wurden die entsprechenden Nachbuchungen über den Jahresabschluss 2019 veranlasst.  

Nachrichtlich:
Die Eigenförderung der Gemeindewerke (in Oberjosbach) beläuft sich auf rd. 110.000 m³/Jahr.

Wirtschaftsjahr 2021
Neukalkulation Wassergebühr WBV für den Zeitraum 2021-2023:
ca. 587.000 m³ (Schätzung) x 0,88 EUR/m³ Wasserlieferung = rd. 517.000 EUR

Der Wasserpreis des WBV N/N (Vorlieferant der Gemeindewerke) soll von bislang netto 0,65 €/m³ (gültig seit 01.01.2013) um 0,23 €/m³ auf dann netto 0,88 €/m³
Wasserlieferung ab 01.01.2021 erhöht werden. Die Gebührenbedarfsberechnung wurde durch eine WP-Gesellschaft erstellt. Die Gebührenanpassung steht unter dem
Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die WBV-Vebandsversammlung im Dezember 2020.   

Mittel für laufende Unterhaltungsarbeiten an den Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen (Anstricharbeiten, Betonsanierungsarbeiten u. a.). Die Mittel für
"wertverbessernde" Innenauskleidungen von Behältern mit Kunststoff werden im Vermögensplan als Investition ausgewiesen.

Wirtschaftsjahr 2021
a) Allgemeine Unterhaltung:              50.000 EUR
b) Außenanstrich WA Oberjosbach:   20.000 EUR

Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes der Wasserversorgung. Nur durch ständige Überwachung des Netzes und unverzüglich Schadensbeseitigung
können Wasserverluste dauerhaft auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.
Nachrichtlich die Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2017:      341.608 EUR
Wirtschaftsjahr 2018:      238.332 EUR
      Wirtschaftsjahr 2019:       215.397 EUR
      Wirtschaftsjahr 2020:       240.000 EUR (Plan)
     Wirtschaftsjahr 2021:    240.000 EUR (Plan)

Der tatsächliche Mittelbedarf für das Leitungsnetz kann jahresbezogen erheblichen Schwankungen unterliegen (Umfang der Rohrleitungsbrüche) und kann deshalb im
Voraus nur grob geschätzt werden.

In den Jahren 2016 bis 2018 mussten erhebliche Mittel für die Sanierung der elektro-technischen Steuerungs-und Fernüberwachungsanlagen in den Behältern
bereitgestellt werden (GAB ca. 500 TEUR). Das Projekt kann voraussichtlich in 2020 abgeschlossen werden.
Die Ergebnisse in den Vorjahren:

     Wirtschaftsjahr 2017:               246.772 EUR
      Wirtschaftsjahr 2018:                107.209 EUR
      Wirtschaftsjahr 2019:                  34.899 EUR
      Wirtschaftsjahr 2020:                 25.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021
a) Allgemeine Unterhaltung:         35.000 EUR



Pflege elektronisches Handbuch "Technisches Sicherheitsmanagement" (ab 2011 durch Hessenwasser) und "Installateurverzeichnis" (durch ESWE VersorgungsAG).

Voraussichtlich zu erwartende Abschreibungen (Deckungsmittel im Vermögensplan) unter Berücksichtigung der absehbaren Anlagenzugänge. Die Aufwendungen für
"Abschreibungen" haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

    Wirtschaftsjahr 2017:       249.930 EUR
      Wirtschaftsjahr 2018:       259.050 EUR
      Wirtschaftsjahr 2019:       260.561 EUR
      Wirtschaftsjahr 2020       288.000 EUR (Plan)
      Wirtschaftsjahr 2021:    283.000 EUR (Plan)

Eine exakte Ermittlung der Abschreibungskosten ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss der einzelnen
Investitionsvorhaben abhängig ist.

Verrechnung der anteiligen Personalkosten (einschl. Nebenkosten) für die Planstellen, die Arbeitsleistungen für den Eigenbetrieb erbringen. Die
Personalkostenverrechnung ergibt sich aus der Kostenrechnung der Gemeinde Niedernhausen. Dabei werden die Aufwendungen der Querschnittsfunktionen bzw.
Vorkostenstellen der Gemeinde (wie z.B. Finanzen, Personal, IT) nach einheitlichen Verteilungsmaßstäben auf die End-Kostenstellen verteilt.
Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.
Personalkosten von Bediensteten außerhalb der Vorkostenstellen werden anhand der von Externen (im Zuge von Organisationsuntersuchungen) ermittelten
Stellenanteilen anteilig umgelegt.

Anteilige Kosten des Teilbetriebes Wasserversorgung für Haftpflicht-, Gebäude-, Vermögenseigenschaden- u. Elektronikversicherung.

Die Umsatzerlöse aus " Anschlussbeiträgen für neue Wasserhausanschlüsse " und "Wasserbeiträgen" werden als sog. "Ertragszuschüsse" aus dem Erfolgsplan ergebnis-
neutral in die "Sonderposten" (Passiva) umgebucht und jährlich erfolgswirksam mit einem Zwanzigstel aufgelöst; vgl. hierzu §23 Abs. 3 EigBGes.

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. erwartete Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den
Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2020/2021.



















Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Abwasservolumens (nach dem Frischwassermaßstab) stellt sich wie folgt dar:

      Wirtschaftsjahr 2017:       636.636 m³
      Wirtschaftsjahr 2018:       658.812 m³
      Wirtschaftsjahr 2019:       660.170 m³
      Wirtschaftsjahr 2020:       650.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021
Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:
Gebührenpflichtiges Abwasservolumen:  ca. 663.300 m³ (Basis VZ 30.06.2020) x 2,38 EUR = rd. 1.579.000 EUR

1. Mit Einführung der "Niederschlagswassergebühr" zum 01.01.2005 werden die anteiligen Kosten für die Ableitung des Niederschlagswassers auf der Basis der
insgesamt im Gemeindegebiet versiegelten Fläche umgelegt.
Die darin enthaltenen Verkehrsflächen (Gemeinde, Kreis und Land) sind in vollem Umfang aus Mitteln des Gemeindehaushalts zu finanzieren; vgl. Konto 5005200 !

2. Die Entwicklung der versiegelten Flächen (ohne Verkehrsflächen):
   Wirtschaftsjahr 2017:      910.658 m²
      Wirtschaftsjahr 2018:       909.988 m²
      Wirtschaftsjahr 2019:       914.976 m²
      Wirtschaftsjahr 2020:       910.000 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021
Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:
Versiegelte gebührenpflichtige Fläche: ca. 918.800 m² (Basis VZ 30.06.2020) x 0,78 EUR = rd. 717.000 EUR

Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):

 Wirtschaftsjahr 2017:       433.106 m²
      Wirtschaftsjahr 2018:       431.026 m²
      Wirtschaftsjahr 2019:       431.570 m²
      Wirtschaftsjahr 2020:       431.000 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021
Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:
Versiegelte gebührenpflichtige Fläche:  ca. 427.200 m² (Stand VZ 30.06.2020) x 0,78 EUR = rd. 333.000 EUR

Stand Rückstellung "Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung" zum 31.12.2019:     339,7 T€

Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für den Zeitraum 2021-2023 wird davon ausgegangen, dass die "GAR Abwasserbeseitigung" zum 31.12.2020 auf ca.
621 T€ anwächst. Diese KAG-Überdeckung wird planmäßig bzw. ertragswirksam mit jeweils 207 T€ in den Wirtschaftsjahren 2021-2023 aufgelöst.

In §23 Absatz 4 Satz 3 EigBGes ist geregelt:
"Soweit der Eigenbetrieb Bauzuschüsse (Beiträge) aufgrund der allgemeinen Lieferbedingungen erhebt, gelten sie als Ertragszuschüsse. Werden derartige Ertragszuschüsse



passiviert, so sind sie jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen."
Die genaue Höhe des Auflösungsbetrages kann jeweils erst mit dem Jahresabschluss ermittelt werden.

1. Für die allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes gemäß Eigenkontroll-Verordnung sind in den vergangenen Jahren folgende Aufwendungen angefallen:

   Wirtschaftsjahr 2017:      323.254 EUR
      Wirtschaftjsjahr 2018:      386.805 EUR
      Wirtschaftsjahr 2019:       633.907 EUR
      Wirtschaftsjahr 2020:       420.000 EUR (Plan)

2. Im Rahmen der Prüfung zum Wirtschaftsjahr 1999 weist die WP-Gesellschaft Dr. Penné &Pabst, Idstein, darauf hin, dass bei Kanalsanierungen grundsätzlich von
"Erhaltungsaufwand" (es sei denn, die Anlagen werden wesentlich in ihrer Substanz vermehrt oder erheblich, über ihren bisherigen Zustand hinaus, deutlich verbessert)
auszugehen ist.
Eine "wessentliche Verbesserung" kann danach erst bei Reliningmaßnahmen von mehr als 200 Meter und einem Kanalaustausch über 100 Meter (dann handelt es sich
um zu aktivierende "Herstellungskosten") angenommen werden.
Dies hat zur Konsequenz, dass Kanalsanierungsarbeiten grundsätzlich als "Aufwand" (Erfolgsplan) zu verbuchen sind.

Wirtschaftsjahr 2021
a) 2. Sanierungsabschnitt Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen:       450.000 EUR

Die Geschäftsführung des Abwasserverbandes Main Taunus geht (Stand Juni 2020) davon aus, dass "Betriebskostenumlage" und "Kapitalkostenumlage" in 2021
stabil bleiben. Auch sollen keine Zahlungen für den "Hochwasserschutz" anfallen. Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die
Verbandsgremien.

Wirtschaftsjahr 2021
Pauschale Mittelbereitstelldung in Höhe von 80.000 EUR für die allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes wie z.B.: Schadensbeseitigungen, Austausch Kanaldeckel,
Netzspülung, Rattenbekämpfung etc.

Voraussichtlich zu erwartende Abschreibungen (Deckungsmittel im Vermögensplan) unter Berücksichtigung der absehbaren Anlagenzugänge.
Die Aufwendungen für "Abschreibungen" haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

 Wirtschaftsjahr 2017:       373.502 EUR
      Wirtschaftsjahr 2018:       362.363 EUR
      Wirtschaftsjahr 2019:       360.991 EUR
      Wirtschaftsjahr 2020:       357.000 EUR (Plan)
      Wirtschaftjahr 2021:  348.000 EUR (Plan)

Eine exakte Ermittlung dieser Aufwandsposition ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss eines jeden
Investitionsvorhabens abhängig und die Gemeinde hier zum Teil auch fremdbestimmt ist.

Verrechnung der anteiligen Personalkosten (einschl. Nebenkosten) für die Planstellen, die Arbeitsleistungen für den Eigenbetrieb erbringen. Die
Personalkostenverrechnung ergibt sich aus der Kostenrechnung der Gemeinde Niedernhausen. Dabei werden die Aufwendungen der Querschnittsfunktionen bzw.
Vorkostenstellen der Gemeinde (wie z.B. Finanzen, Personal, IT) nach einheitlichen Verteilungsmaßstäben auf die End-Kostenstellen verteilt.
Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.
Personalkosten von Bediensteten außerhalb der Vorkostenstellen werden anhand der von Externen (im Zuge von Organisationsuntersuchungen) ermittelten
Stellenanteilen anteilig umgelegt.



Anteilige Kosten des Teilbetriebes für die Haftpflichtversicherung (Einwohnerbetrag).

Vgl. hierzu Erläuterungen zu Sachkonto 6971000 im Teilbetrieb Wasserversorgung !

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. erwartete Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den
Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2020/2021.




























